Sonderdruck Warnkreuz
Fahrerlaubnisverordnung:

Neues Recht für Untersuchungen zur Kraftfahrereignung


Mit der seit dem 01. 01.1999 geltenden Fahrerlaubnisverordnung (FeV) haben sich gegenüber den bisherigen Festlegungen in der Straßenverkehrszulassungsordnung gravierende Änderungen bei der gesundheitlichen Fahreignungsuntersuchung von Omnibus- und Lkw-Fahrern ergeben.
Die Frist, binnen der Omnibusfahrer (Klasse D) nach der neuen Fahrerlaubnisverordnung auf körperliche und geistige Eignung sowie das Sehvermögen untersucht werden müssen, ist von 3 auf 5 Jahre verlängert worden. Fahrerlaubnisse zur Fahrgastbeförderung in Kraftfahrzeugen bleiben bis zum Ablauf ihrer bisherigen Befristung gültig.

In Zukunft sind ab Vollendung des 50. Lebensjahres - wie bei Führerscheinerwerb – nunmehr in allen Bundesländern für Omnibusfahrer außer ärztlichen Untersuchungen psychologische Leistungstests vorgeschrieben. Nachgewiesen werden kann die Erfüllung der besonderen Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit, Orientierungs-, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsleistung sowie Reaktionsfähigkeit durch ein betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten eines leistungspsychologisch ausgerichteten Betriebsarztes oder durch ein medizinisch-psychologisches Gutachten einer Begutachtungsstelle für Kraftfahreignung.

In Zukunft müssen aber nicht nur Fahrer, die Fahrgäste befördern, alle 5 Jahre ärztlich untersucht werden, sondern auch Lkw-Fahrer (Klasse C). Soweit allerdings nur Kraftfahrzeuge mit max. 7,5 t gefahren werden (Klasse C 1), sind Wiederholungsuntersuchungen erst ab Vollendung des 50. Lebensjahres erforderlich. Dies trifft auch auf Fahrer zu, die ihren Führerschein der Klasse 2 bis zum 31.12.1998 erworben haben. Bei Vollendung des 50. Lebensjahres bis zum 31.12.1999 gilt eine Übergangsfrist bis zum 01.01.2001. Fahrer mit Führerschein der Klasse 3 brauchen allerdings nur dann wiederholt untersucht zu werden, wenn Fahrzeugkombinationen (Züge) mit nicht mehr als 3 Achsen aber mehr als 12 t gefahren werden sollen (Klasse CE).

Ärztliche Wiederholungsuntersuchungen von Omnibus- und Lkw-Fahrern dürfen grundsätzlich von jedem Arzt durchgeführt werden. Sie sollten vom Betriebsarzt vorgenommen werden, da dieser auch betriebliche Gegebenheiten wie Fahrerarbeitsplatz, Dienstplan berücksichtigen und damit nicht nur die Kraftfahreignung nach der Fahrerlaubnisverordnung, sondern auch die betriebliche Fahrdiensttauglichkeit in die Beurteilung einbeziehen kann.

Das Sehvermögen von Omnibus- und Lkw-Fahrern darf nicht mehr im Rahmen von ärztlichen Untersuchungen beurteilt werden. Hierfür ist nach der Fahrerlaubnisverordnung das Zeugnis oder Gutachten eines Augenarztes erforderlich. Höhere Anforderungen an die zentrale Tagessehschärfe (0,8/0,5 nach der Fahrerlaubnisverordnung) gelten aber nur für Omnibus- und Lkw-Fahrer, die ihre Fahrerlaubnis nach dem 01.01.1999 erwerben.

Untersuchungen nach der Fahrerlaubnisverordnung gehören nicht zu den originären Aufgaben des Betriebsarztes nach dem Arbeitssicherheitsgesetz. Da diese Untersuchungen aber auch arbeitsmedizinisch begründet sind, können sie, vom Betriebsarzt erbracht, als Einsatzzeit im Sinne der UVV »Betriebsärzte« (VBG 123) berücksichtigt werden.

[image: image1.png]Fahrerlaubnisklassen (auszg ous o)

o
Netorctorfodar A, ouch i Savoganund
e
et e A s b v
b 250 s s Nt
o i b s | Y e

Rttt s st s
e e 3500 Ty
kel gt e o P
o Seharet it g ot
R
e o el s e
o ds Ttz s i S
e koo 3503ty e
s

Rtcivnige i st ason G
s voq b s 350D g el ok
oS ot des iy o
oo et ot Soms
‘von nicht mehr als 750 kg]

it e ol hm et
SR e el el

6157500 kg und it ich mehe ol chi S
Pltaan ouer dem Fivrstz ouch mit Anhar
o1 miliner zulssigen Gesamimassa von nicht
mohrols 750 k]

Koo o Pasorabatichorirg
i
o et e i o
Koo putr ok P50l
Kl e Pcrmpfidrivg
e it el
e Pt Ao
A A T
e

Kiofchzovge dorKlowan, G, CT, Dodar 1
it Anhingor i oinr sl Gason
e e n o i 7500 o e
v olrden Fohssghombngrana)
b dan a1 umd DI difn i
s GeiomimasndoKombinatn 1 2000kg
Il e i o niackt Arbioodt
G Lormose s Zoioangs i chrser
Gor o o i D€ s Anhnga e
L et o





